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Querung  Schwarzenbach  in Weißbriach,

Wasserrechtsverfahren

0ffentIicheBekanntmachung

einermündlichenVerhandIung

In folgenderAngeIegenheit  wird  eine  mündliche  Verhandlung  anberaumt:

Wir  haben  folgende  Angelegenheit,  ari der  Sie  beteiligt  sirid,  ZLI  bearbeiten:

Die KNG-Kärnten  Netz  GmbH,  Betriebsstelle  Hermagor,  Bürgerfeldstraße  1, 9620  Hermagor,  hat um

die  wasserrechtliche  Bewilligung  zur  Querung  des  Schwarzenbaches  in Weißbriach  mittels

2 NiederspannungskabeIn  und  einem  LichtenweIIenIeiter-Leerrohr  angesucht.

Durch  die Querung  soll das Grundstück  1604/14,  KG Weißbriach,  und für die weitere  Verlegung

Richtung  Osten  das  Grundstück  1589/4,  KG  Weißbriach  (Weg),  beansprucht  werden.  Im

Querungsbereich  sollen  3 Rohrzüge  DN 160  mm mit einer  Mindestverlegetiefe  von 1,5 m unter  der

bestehenden  Bachsohle  betonummantelt  ausgeführt  werden.  Die Trasse  soll  des  Weiteren  beidseitig

des  Baches  mittels  Kabelmerksteinen  gekennzeichnet  werden.

Zum  Zwecke  der Feststellung  des maßgeblichen  Sachverhaltes  ist nunmehr  die Durchführung  eines

Ortsaugenscheines  vorgesehen  und  wird  in dieser  Angelegenheit  eine  mündliche  Verhandlung

anberaumt:

Ort: vor  dem  Gemeindeamt  in Weißbriach,

Datum: 15.  April  2024,

Zeit: 09.30  Uhr.

Beteiligte  können  persönlich  zur  Verhandlung  kommen  an ihrer  Stelle  einen  BevolImächtigten/eine

Bevollmächtigte  entsenden  oder  gemeinsam  mit  Ihrem/lhrer  Bevollmächtigten  kommen.

BevoIlmächtigter/BevoIImächtigte  kann  eine  eigenberechtigte  natürliche  Person,  eine  juristische  Person

oder  eine  eingetragene  Personengesellschafi  sein.  Personen,  die unbefugt  die Vertretung  anderer  zu

Erwerbszwecken  betreiben,  dürfen  nicht  bevollmächtigt  werden.

Der/Die  Bevollmächtigte  eines/einer  Beteiligten  muss  mit der  Sachlage  vertraut  sein  und sich durch
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eine  schriftliche  Vollmacht  ausweisen  können.  Die  Vollmacht  hat  auf  Namen  oder  Firma  zu lauten.

Eine  schriffliche  Vollmacht  ist nicht  erforderlich,  wenn

s  sich  der/die  Beteiligte  durch  eine  zur  berufsmäßigen  Parteienvertretung  befugte  Person  - z.B.  einen

Rechtsanwalt/eine  Rechtsanwältin,  einen  Notar/eine  Notarin,  einen  Wirtschafistreuhänder/eine

Wirtschaffstreuhänderin  oder  einen  Ziviltechniker/eine  Ziviltechnikerin  - vertreten  lässt,

*  sich  der/die  Beteiligte  durch  uns  bekannte  Angehörige  (§ 36 a des  Allgemeinen

VerwaItungsvefahrensgesetzes  1991  ), HaushaItsangehörige,  Angestellte  oder  durch  uns bekannte

Funktionäre/Funktionärinnen  von  Organisationen,  vertreten  lässt  und  kein  Zweffel  an  deren

Vertretungsbefugnis  besteht,

der/die  Beteiligte  gemeinsam  mit  seinem/ihrer  Bevollmächtigten  zur  Verhandlung  kommt.

Beteiligte  können  während  der  Amtsstunden  in folgende  Pläne  und  sonstige  Behelfe  Einsicht  nehmen:

Projektunterlagen.

Ort  der  Einsichtnahme:  Bezirkshauptmannschaft  Hermagor,  1. Stock,  Altbau,  Zimmer  1IO.

Rechtsgrund1agen:

§§ 38,  98 und  107  des  Wasserrechtsgesetzes  1959  - WRG  1959,  BGBI.  Nr. 21 5/1959,  zuletzt  geändert

durch  BGBI.  I Nr. 73/2018;

§§ 40 bis 42 des  Allgemeinen  Verwaltungsverfahrensgesetzes  19GN - AVG,  BGBI.  Nr. 51/1991,  zuletzt

geändert  durch  BGBI.  I Nr. 88/2023.

Wir  weisen  darauf  hin, dass  die Verhandlung  - abgesehen  von  dieser  Bekanntmachung  - durch

persönliche  Verständigung  der  uns bekannten  Beteiligten  am Verfahren  und  durch  Verlautbarung  im

Internet  auf  der  Homepage  der  Bezirkshauptmannschaft  Hermagor  kundgemacht  wird.

Beteiligte  verlieren  ihre  Parteistellung,  soweit  sie nicht  spätestens  am  Tag  vor  Beginn  der  Verhandlung

während  der  Amtsstunden  bei  uns  oder  während  der  Verhandlung  Einwendungen  erheben.  Außerhalb

der  Verhandlung  schriftlich  erhobene  Einwendungen  müssen  spätestens  am Tag vor  Beginn  der

Verhandlung  bis  zum  Ende  der  Amtsstunden  bei uns  eingelangt  sein.

Wenn  ein  Beteiligter/eine  Beteiligte  jedoch  durch  ein unvorhergesehenes  oder  unabwendbares  Ereignis

verhindert  war,  rechtzeitig  Einwendungen  zu  erheben  und ihn/sie  kein Verschulden  oder  nur ein

minderer  Grad  des  Versehens  triffl,  kann  er/sie  binnen  zwei  Wochen  nach  Wegfall  des  Hindernisses,

das  ihn/sie  an der  Erhebung  von  Einwendungen  gehindert  hat,  jedoch  spätestens  bis  zum  Zeitpunkt  der

rechtskräftigen  Entscheidung  der  Sache,  bei uns  Einwendungen  erheben.  Diese  Einwendungen  gelten

dann  als  rechtzeitig  erhoben.  Eine  längere  Ortsabwesenheit  stellt  kein  unvorhergesehenes  oder

unabwendbares  Ereignis  dar.

Mit  freundlichen  Grüßen!

Für  den  Bezirkshauptmann:

Mag.  Jost
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